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RS OGH 1986/12/3 9Os120/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1986

Norm

StGB §302 Abs1

Rechtssatz

Eine Postamtsleiterin, die aus der einzigen, von ihr zu verwaltenden Amtskasse, über welche die gesamte

Geldgebarung des Postamts abgewickelt wird und welche (demgemäß zufolge Vermengung: §§ 370, 371 ABGB) auch

solche Gelder enthält, über welche die Post postspezi:sch hoheitsrechtlich zu verfügen hat, eigenmächtig Geld zu

privaten Zwecken entnimmt, verantwortet Mißbrauch der Amtsgewalt.
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